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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. AEUV: Vorlage zur Auslegung des Begriffs der öffentlichen Wiedergabe in RL 
2001/29/EG 
Beschluss vom 08.02.2024, Az: I ZR 34/23  

2. StVO, GG: Aufstellen von Verkehrsschilder durch privates Unternehmen  
Urteil vom 11.01.2024, Az: III ZR 15/23  

3. WEG: Angemessenheit einer baulichen Veränderung 
Urteil vom 09.02.2024, Az: V ZR 244/22  

4. BGB: Berufung auf Werkstattrisiko bei unbezahlter Rechnung 
Urteil vom 16.01.2024, Az: VI ZR 253/22  

5. BGB: Verkauf einer nicht bestehenden Forderung 
Urteil vom 18.10.2023, Az: VIII ZR 307/20  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. AEUV: Vorlage zur Auslegung des Begriffs der öffentlichen Wiedergabe in RL 

2001/29/EG 
Beschluss vom 08.02.2024, Az: I ZR 34/23 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 
der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 22. Juni 2001, S. 10) 
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Handelt es sich bei den Bewohnern eines kommerziell betriebenen Seniorenwohn-
heims, die in ihren Zimmern über Anschlüsse für Fernsehen und Hörfunk verfügen, an 
die der Betreiber des Seniorenwohnheims über eine eigene Satellitenempfangsanlage 
empfangene Rundfunkprogramme zeitgleich, unverändert und vollständig durch sein 
Kabelnetz weitersendet, um eine "unbestimmte Anzahl potentieller Adressaten" im 
Sinne der Definition der "öffentlichen Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
2001/29/EG? 
 
2. Hat die bisher vom Gerichtshof der Europäischen Union verwendete Definition, wo-
nach die Einstufung als "öffentliche Wiedergabe" im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie 2001/29/EG erfordert, dass "die Wiedergabe des geschützten Werks unter 
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Verwendung eines technischen Verfahrens, das sich von dem bisher verwendeten un-
terscheidet, oder ansonsten für ein neues Publikum erfolgt, das heißt für ein Publikum, 
an das der Inhaber des Urheberrechts nicht gedacht hatte, als er die ursprüngliche öf-
fentliche Wiedergabe seines Werks erlaubte", weiterhin allgemeine Gültigkeit, oder 
hat das verwendete technische Verfahren nur noch in Fällen Bedeutung, in denen eine 
Weiterübertragung von zunächst terrestrisch, satelliten- oder kabelgestützt empfange-
nen Inhalten in das offene Internet stattfindet? 
 
3. Handelt es sich um ein "neues Publikum" im Sinne der Definition der "öffentlichen 
Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG , wenn der zu Erwerbs-
zwecken handelnde Betreiber eines Seniorenwohnheims über eine eigene Satelliten-
empfangsanlage empfangene Rundfunkprogramme zeitgleich, unverändert und voll-
ständig durch sein Kabelnetz an die vorhandenen Anschlüsse für Fernsehen und Hör-
funk in den Zimmern der Heimbewohner weitersendet? Ist für diese Beurteilung von 
Bedeutung, ob die Bewohner unabhängig von der Kabelsendung die Möglichkeit ha-
ben, die Fernseh- und Rundfunkprogramme in ihren Zimmern terrestrisch zu empfan-
gen? Ist für diese Beurteilung weiter von Bedeutung, ob die Rechtsinhaber bereits für 
die Zustimmung zur ursprünglichen Sendung eine Vergütung erhalten? 
 

  
2. StVO, GG: Aufstellen von Verkehrsschilder durch privates Unternehmen  

Urteil vom 11.01.2024, Az: III ZR 15/23 
Die Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, die zur Ausführung einer von der Stra-
ßenbaubehörde angeordneten Verkehrsregelung ( § 45 Abs. 2 StVO ), in deren Mittel-
punkt ein Durchfahrtverbot steht, Verkehrsschilder (hier: Umleitungsankündigung) 
aufstellen, handeln als Verwaltungshelfer und damit als Beamte im haftungsrechtli-
chen Sinne. Ihre persönliche Haftung gegenüber einem durch das Verkehrsschild Ge-
schädigten scheidet daher gemäß Art. 34 Satz 1 GG aus (Bestätigung und Fortführung 
von BGH, Urteil vom 6. Juni 2019 - III ZR 124/18 ,VersR 2019, 1145). 
 

  
3. WEG: Angemessenheit einer baulichen Veränderung 

Urteil vom 09.02.2024, Az: V ZR 244/22 
WEG § 20 Abs. 1 , § 21 Abs. 1 Satz 2 

Die Wohnungseigentümer können nach dem seit dem 1. Dezember 2020 geltenden 
Wohnungseigentumsrecht eine bauliche Veränderung grundsätzlich auch dann be-
schließen, wenn die Beschlussfassung die Zuweisung einer ausschließlichen Nut-
zungsbefugnis an dem dafür vorgesehenen Gemeinschaftseigentum zur Folge hat; ei-
ner Vereinbarung der Wohnungseigentümer bedarf es hierfür nicht mehr (Abgrenzung 
zu Senat, Urteil vom 13. Januar 2017 - V ZR 96/16 , ZWE 2017, 224 Rn. 30 ff.). 

WEG § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 

a) Eine bauliche Veränderung, die einem der in § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 WEG 
aufgeführten Zwecke dient, ist regelmäßig angemessen. Die Angemessenheit ist nur 
ausnahmsweise aufgrund außergewöhnlicher baulicher Gegebenheiten oder eines au-
ßergewöhnlichen Begehrens zu verneinen, wenn die bauliche Veränderung bei der Ge-
samtheit der Wohnungseigentümer zu Nachteilen führt, die bei wertender Betrachtung 
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außer Verhältnis zu ihrem Zweck stehen. Nachteile, die typischerweise aufgrund einer 
privilegierten baulichen Veränderung eintreten, begründen regelmäßig nicht deren Un-
angemessenheit. 
 
b) Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Umstände der Angemessen-
heit einer baulichen Veränderung i.S.d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 WEG trägt der 
klagende Wohnungseigentümer; verlangt ein Wohnungseigentümer gemäß § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 WEG die Ersetzung eines Grundlagenbeschlusses, muss er zur Be-
gründung des Anspruchs darlegen, dass die bauliche Veränderung einem der gesetz-
lich privilegierten Zwecke dient. Beruft sich die Gemeinschaft auf die Unangemessen-
heit der Maßnahme, trifft sie eine sekundäre Darlegungslast für nachteilige Umstände, 
die sich nicht bereits aus dem Begehren selbst ergeben. 
   
WEG § 20 Abs. 4 Halbs. 1 Alt. 1 

Eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage ist bei einer Maßnahme, die der 
Verwirklichung eines Zweckes i.S.d. § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG dient, zumindest typi-
scherweise nicht anzunehmen; der von dem Gesetzgeber im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse erstrebten Privilegierung bestimmter Kategorien von Maßnahmen ist bei der 
Prüfung, ob eine grundlegende Umgestaltung vorliegt, im Sinne eines Regel-Aus-
nahme-Verhältnisses Rechnung zu tragen. 

WEG § 20 Abs. 4 Halbs. 1 Alt. 2 

Eine unbillige Benachteiligung eines Wohnungseigentümers setzt voraus, dass die be-
absichtigte Maßnahme bei wertender Betrachtung und in Abwägung mit den mit der 
baulichen Veränderung verfolgten Vorteilen einem verständigen Wohnungseigentü-
mer in zumutbarer Weise nicht abverlangt werden dürfte (Fortführung von Senat, Ur-
teil vom 15. Mai 2020 - V ZR 64/19 , NJW-RR 2020, 1022 Rn. 14). 
 

  
4. BGB: Berufung auf Werkstattrisiko bei unbezahlter Rechnung 

Urteil vom 16.01.2024, Az: VI ZR 253/22 
Auch bei unbezahlter Werkstattrechnung kann sich der Geschädigte auf das soge-
nannte Werkstattrisiko berufen und in dessen Grenzen Zahlung von Reparaturkosten, 
Zug um Zug gegen Abtretung seiner diesbezüglichen Ansprüche gegen die Werkstatt 
an den Schädiger, verlangen, allerdings nicht an sich selbst, sondern an die Werkstatt. 
 

  
5. BGB: Verkauf einer nicht bestehenden Forderung 

Urteil vom 18.10.2023, Az: VIII ZR 307/20 
a) Ist dem Verkäufer einer Forderung deren Übertragung auf den Käufer nicht mög-
lich, weil die Forderung nicht besteht, liegt ein vom allgemeinen Leistungsstörungs-
recht geregelter Fall der Nichterfüllung ( § 275 Abs. 1 BGB ), nicht aber ein vom 
kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht ( § 453 Abs. 1 , §§ 434 f. BGB aF, § 437 BGB ) 
erfasster Mangel der verkauften Forderung vor. 
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b) Die Verjährung der sich daraus ergebenden Ansprüche des Käufers gegen den Ver-
käufer richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 195 , 199 BGB . Die Be-
stimmung des § 438 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BGB ist hierauf nicht analog anwendbar. 
  

 

 


